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www.kirche-bz-ez.de

Die Evangelische Kirchengemeinde Bronnzell-Eichenzell

lädt ein zu einem besonderen Open Air-Gottesdienst

im Wirtschaftshof von

Schloss Fasanerie
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EICHENZELLERGemeindeverwalGemeindeverwaltung.tung.
Um unnötige Wartezeiten zu vermeiden, können Sie alle 
Sachbearbeiter direkt unter den Durchwahlnummern erreichen.

 Bürgerbüro
Melde- und Passwesen, Sozialangelegenheiten, Einbürgerungen
Gerlinde Schnopp (Leiterin)  979-40
gerlinde.schnopp@eichenzell.de

Melde- und Passwesen, Vereinsangelegenheiten
Tabea Hofmann  979-41
tabea.hofmann@eichenzell.de

Melde- und Passwesen, Fundbüro
Katja Bolz   979-42
katja.bolz@eichenzell.de

Ramona Schmitt  979-0
ramona.schmitt@eichenzell.de

Öffnungszeiten: Mo., Di., Do. 8–16 Uhr
Mi. 8–12 und 14–18.30 Uhr | Fr. 8–12 Uhr

Nur in geraden Kalenderwochen: Sa. 10-12 Uhr

Gemeindeverwaltung

Schlossgasse 4
36124 Eichenzell
Tel.: (06659) 979-0

E-Mail: gemeinde@eichenzell.de
Internet: www.eichenzell.de

Öffnungszeiten: Mo. bis Fr. 8–12 Uhr
 Mo. 14–16 Uhr
 Mi.14–18.30 Uhr

Eine Terminvereinbarung außerhalb der Sprechzeiten ist möglich.

 Bürgermeister 
Johannes Rothmund  979-21
johannes.rothmund@eichenzell.de

 Sekretariat
Eichenzeller Nachrichten, Öffentlichkeitsarbeit
Sabrina Gärtner  979-22
sabrina.gaertner@eichenzell.de  

 Hauptamt
Wahlangelegenheiten und Versicherungswesen
Marco Schlender (Leiter Hauptamt) 979-25
marco.schlender@eichenzell.de

Rebecca Kreß  979-30
rebecca.kress@eichenzell.de

Kindergartenangelegenheiten
Bettina Bode 979-23
bettina.bode@eichenzell.de

 Personalamt
Sandra Liebert (Leiterin Personalamt) 979-24
sandra.liebert@eichenzell.de

 Gemeindekasse
Zahlungsverkehr
Martina Stidronski  979-29
martina.stidronski@eichenzell.de

Joachim Söder 979-28
joachim.soeder@eichenzell.de

 Finanz- und Steuerverwaltung
Haushalts-, Finanz- und Investitionsplanung
Simon Herr (Leiter Finanzabteilung) 979-27
simon.herr@eichenzell.de

Gewerbesteuer, Allgemeine Finanzverwaltung
Jana Farnung 979-46
jana.farnung@eichenzell.de

Grundsteuer, Hundesteuer, Spielapparatesteuer,  
Abfallangelegenheiten
Renate Pfort  979-26
renate.pfort@eichenzell.de

IT-Administration
Benjamin Günder  979-50
benjamin.guender@eichenzell.de

 Bauhof
Christoph Günther (Vorarbeiter)  61 85 97
bauhof@eichenzell.de

 Wertstoffhof Eichenzell
Di. 14–16 Uhr (ganzjährig),  
Do. 14–16 Uhr (November bis März)
Sa. 9–12 Uhr (ganzjährig),  
Do. 16–18 Uhr (April bis Oktober)
Tel. (0 66 59) 979-26 (während der Öffnungszeiten der Gemeindeverwaltung)

 Standesamt und Friedhofswesen
Geburten, Heirat, Sterbefälle, Friedhofswesen
Daniel Vey  979-44
daniel.vey@eichenzell.de

 Kultur- und Fremdenverkehrsamt
Kulturprogramm, Vergabe Kultursaal/Kulturscheune/Schlossmobil, 
Rentenangelegenheiten, Neuland Stiftung 
Hildegard Weber  979-43
hildegard.weber@eichenzell.de

Kulturprogramm, Vereinsangelegenheiten, Bürgerhäuser,  
Vergabe Schlossmobil, Pass- und Meldewesen 
Tabea Hofmann  979-41
tabea.hofmann@eichenzell.de

  Bau- und Liegenschaftsverwaltung (Schlossgasse 7a)
Grundstücksangelegenheiten / Allgemeine Bauverwaltung
Nico Schleicher (Leiter Bauamt)  979-65
nico.schleicher@eichenzell.de

Bautechnik / Hoch- und Tiefbau
Dieter Seuring (Hochbau) 979-62
dieter.seuring@eichenzell.de

Martin Dorn (Tiefbau) 979-61
martin.dorn@eichenzell.de

Bauplanung / Bauantragsbearbeitung
Thomas Schmidt  979-64
thomas.schmidt@eichenzell.de

Kathrin Ebert 979-67
kathrin.ebert@eichenzell.de

Allgemeine Bauverwaltung,  
Liegenschaften, Grundstücksangelegenheiten
Vanessa Kessler 979-63
vanessa.kessler@eichenzell.de

Christina Baier  979-66
christina.baier@eichenzell.de
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EICHENZELLERGemeindeverwalGemeindeverwaltung.tung.
Um unnötige Wartezeiten zu vermeiden, können Sie alle 
Sachbearbeiter direkt unter den Durchwahlnummern erreichen.

Löschenrod
Holger Breithecker  Tel. (0 66 59) 54 17 77
info@ortsbeirat-loeschenrod.de

Lütter
Simon Jestädt  Tel. (0163) 6 98 87 23
simon_jestaedt@web.de

Rönshausen
Erhard Kiszner  Tel. (0 66 59) 35 22
erhardkiszner@gmail.com

Rothemann
Oskar Kanne  Tel. (0151) 15 53 02 41
oskar.kanne@t-online.de

Welkers 
Andreas Klimesch  Tel. (0 66 59) 61 98 82 

andreas.klimesch@ortsbeirat-welkers.de

 Kindertagesstätten
Eichenzell, Sternschnuppe Tel. (0 66 59) 31 28
Akazienweg 18, kita.sternschnuppe@eichenzell.de
Eichenzell, Generationenhaus  
Kita Riedrainmäuse Tel. (0 66 59) 61 99 72
Am Riedrain 11, kita.generationenhaus@eichenzell.de
Kerzell, Regenbogen Tel. (0 66 59) 32 21
Sebastianstr. 5, kita.regenbogen@eichenzell.de
Löschenrod, Spatzennest Tel. (0 66 59) 14 73
Mainstr. 7, kita.spatzennest@eichenzell.de 
Lütter, Fliegenpilz Tel. (0 66 56) 12 03 
Strehlhofweg 3-5  
kita.fliegenpilz@eichenzell.de
Rönshausen, Schneckenhaus Tel. (0 66 59) 23 21
Rönshausener Str. 31 
kita.schneckenhaus@eichenzell.de
Rothemann, Gänseblümchen Tel. (0 66 59) 25 10
Pappelallee 1, kita.gaensebluemchen@eichenzell.de
Welkers, Kleine Freunde Tel. (0 66 59) 44 07
Kleine Wanne 1-3 , kita.kleinefreunde@eichenzell.de
Büchenberg, St. Jakobus  Tel. (0 66 56) 83 83

Kalbachstr. 2, kita.buechenberg@bistum-fulda.de

  Tagespflegepersonen (Tagesmütter)
Eichenzell
Elke Jestädt  Tel. (0170) 465 25 44
Bea Schad Tel. (0171) 617 07 64
Sabine Tauchel Tel. (0 66 59) 35 95

Büchenberg/Zillbach
Claudia Baus  Tel. (0176) 479 79 036

Kerzell
Monika Witzel Tel. (0 66 59) 37 37 oder (0160) 902 332 87

Löschenrod
Maria Isabel Mendez Tel. (0 66 59) 915 00 56

Lütter
Petra Gutermuth  Tel. (0 66 56) 85 09
Paulina Taubert Tel. (0178) 441 14 21 oder (0 66 56) 485 99 54 

Rothemann
Heike Sauer  Tel. (0 66 59) 98 78 90

Welkers
Gudrun Spors  Tel. (0 66 59) 31 46 oder (0170) 830 09 92
Ingrid Wohlerdt Tel. (0 66 59) 54 19 57 

 Ordnungsamt und Ordnungsbehördenbezirk 
(Schlossgasse 7a)
Gewerbe-, Straßenverkehrs- und Ordnungsrecht
Thomas Gernhardt 
(Leiter Ordnungsamt und Ordnungsbehördenbezirk) 979-87
thomas.gernhardt@eichenzell.de
Bianca Goldman  979-84
bianca.goldman@eichenzell.de

Geschwindigkeitsüberwachung
Harald Hergenhan  979-80
harald.hergenhan@eichenzell.de
Heike Marufke  979-85
heike.marufke@eichenzell.de
Andreas Saß  979-82
andreas.sass@eichenzell.de 
Anne Schmuck  979-86
anne.schmuck@eichenzell.de
Steve Taubert  979-83
steve.taubert@eichenzell.de 

Brand- und Katastrophenschutz/Geschwindigkeitsüberwachung
Marc Hainer  979-81 
marc.hainer@eichenzell.de

 Smart City Eichenzell
Gersfelder Straße 2, 36124 Eichenzell, smartcity@eichenzell.de
Thorsten Sturm (Projektleiter)  979-31
thorsten.sturm@eichenzell.de
Anne Jana  979-35
anne.jana@eichenzell.de

Christopher Müller  979-32
christopher.mueller@eichenzell.de

Michael Kottusch 979-33
michael.kottusch@eichenzell.de

 Ortsgericht
Ortsgerichtsvorsteher
Matthias Dente Tel. (0 66 59) 91 99 62
Rennsteigweg 12, Eichenzell
matthiasdente@t-online.de
Stellvertreter
Ewald Hohmann Tel. (0 66 56) 85 95 
Strehlhofweg 12, Lütter 
Sprechzeiten im Eichenzeller Schlösschen,
Raum Wicklow: Mi. 17-18 Uhr
(in dringenden Fällen auch außerhalb der Sprechzeiten)

 Schiedsmann
Joachim Ofenstein  Tel. (0152) 54 28 32 42
Maulkuppenstraße 7, Rothemann 
Hans-Dieter Köhler Tel. (06659) 91 81 940
Stellvertretender Schiedsmann (0172) 63 67 260
Rönshausener Str. 22, Rönshausen
hdkoehler@gmx.de

 Ortsvorsteher
Eichenzell
Dirk Fischer  Tel. (0 66 59) 91 91 45
fischer.eichenzell@t-online.de
Büchenberg
Hubert Aha  Tel. (0 66 56) 88 65
hubertaha@web.de
Döllbach
Markus Roth  Tel. (0 66 56) 91 89 70 
markus.roth.1976@gmail.com
Kerzell
Raphael Witzel  Tel. (0 66 59) 16 56
rw@stuck-putz-witzel.de
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Aus dem Rathaus wird berichtet

Stellenausschreibung der 
Gemeinde Eichenzell
Wir suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt, befristet bis voraussichtlich 31.03.2026

eine/n Ordnungspolizeibeamten/in (m/w/d)
Vollzeit, Teilzeit
EGr. 6 TVöD

Zu Ihren Aufgaben gehören:
• als Schwerpunkt die Verkehrsüberwachung des ruhenden und fließenden Verkehrs unter Zuhilfenahme Technischer Mittel im 

Ordnungsbehördenbezirk
• allgemeine Gefahrenabwehr
• Überwachung kommunaler Satzungen der Gemeinde Eichenzell
• Amtshilfe für andere Behörden
• Sachbearbeitung von festgestellten Ordnungswidrigkeiten
• Auswertung und Bearbeitung von Geschwindigkeitsverstößen mittels EDV
• Fahrerermittlungen im Außendienst
• Wahrnehmung von Gerichtsterminen

Sie bringen mit:
• abgeschlossene Ausbildung in einem anerkannten Ausbildungsberuf
• abgeschlossene Ausbildung zur Ordnungspolizeibeamtin / zum Ordnungspolizeibeamten gem. § 99 Hess. Gesetz über die öffentliche 

Sicherheit und Ordnung (HSOG) oder die Bereitschaft eine entsprechende Ausbildung in der Dienstzeit zu absolvieren
• Berufserfahrung im Verwaltungsbereich ist von Vorteil
• Grundkenntnisse im Verkehrs- und Ordnungswidrigkeitenrecht sowie anderen Rechtsgebieten sind erwünscht
• Bereitschaft zur Dienstleistung außerhalb der normalen Arbeitszeit und an Wochenenden oder Feiertagen
• Bereitschaft zum Tragen von Dienstkleidung
• MS Office-Kenntnisse
• Fahrerlaubnis der Klasse B
• Kommunikationsfähigkeit und Durchsetzungsvermögen
• Eigeninitiative und Teamfähigkeit
• Kooperations-, Konflikt- und Kritikfähigkeit
• Interkulturelle Kompetenz

Wir bieten Ihnen:
• eine interessante und abwechslungsreiche Tätigkeit in einem motivierten Team
• flexibles Arbeitszeitmodell im Rahmen unserer Gleitzeitregelungen
• attraktive Vergütung nach dem TVÖD
• Altersvorsorge und Sonderzahlungen für Tarifbeschäftigte
• Dienstrad-Leasing
• individuelle Aus- und Fortbildungsmöglichkeiten

Weitere Infos:
• Es handelt sich um eine befristete Beschäftigung voraussichtlich bis zum 31.03.2026. 

Eine dauerhafte Weiterbeschäftigung wird angestrebt
• Die Gemeinde Eichenzell strebt an, den Anteil von Frauen in diesem Bereich zu erhöhen,  

Bewerbungen von Frauen werden daher besonders begrüßt.
• Wir bitten, Bewerbungen per E-Mail ausschließlich im PDF-Format zu übersenden.
• Bitte fügen Sie Ihrer Bewerbung eine Kopie Ihres Führerscheins bei.
• Bei gleicher Eignung werden schwerbehinderte Menschen bevorzugt berücksichtigt.

Haben wir Ihr Interesse geweckt?
Dann freuen wir uns auf Ihre Bewerbung bis 14.01.2024 als PDF-Datei an: bewerbung@eichenzell.de

Für weitere Fragen sind wir gerne für Sie da:

Frau Liebert, Leiterin Personalamt
Tel.: 06659 979-24,
E-Mail: sandra.liebert@eichenzell.de

Herr Gernhardt, Leiter Ordnungsamt
Tel.: 06659 979-87,
E-Mail: thomas.gernhardt@eichenzell.de

Ihre persönlichen Daten werden nur zum Zweck der Stellenbesetzung im Zuge des Bewerbungsverfahrens gem. DSGVO gespeichert
und verarbeitet. Nach Ablauf des Stellenbesetzungsverfahrens werden Ihre persönlichen Daten automatisch wieder gelöscht.
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Gemeindebücherei 
Eichenzell geschlossen

Die Gemeindebücherei Eichenzell bleibt am Donnerstag, 
28.12.2023 geschlossen.

Wir wünschen ein frohes Weihnachtsfest und einen guten Rutsch ins 
neue Jahr!

Ihr Bücherei-Team

Ablesung der Wasserzähler 2023

Im Verbandsgebiet des Zweckverbandes Gruppenwasserwerk Florenberg 
sind im Ortsteil Melters elektronische Wasserzähler installiert, mit denen 
eine stichtagsgenaue Ablesung der Wasserstände zum 31.12.2023 
erfolgt.

Durch den Einsatz der Outdoor-Ablesetechnik ist die Anwesenheit des 
Anschlussnehmers nicht erforderlich. Die kosten- und zeitintensive 
Ablesung der Zähler durch Fremdpersonal gehört damit der 
Vergangenheit an und verkürzt die Jahresendabrechnung erheblich.

Sofern Sie die Zählerstände des Hauptzählers für die Abrechnung 
von Mietobjekten verwenden und größere Differenzen bei der 
Nebenkostenabrechnung vermeiden möchten, empfehlen wir den 
Abgleich mit den privaten Nebenzählern zum oben genannten 
Ablesezeitpunkt vorzunehmen.

Für Rückfragen zu Abrechnungen und Tarifen steht Ihnen Frau Diel, 
Tel.: 0661 390-27, gerne zur Verfügung.

Gebührenerhöhung für 
Reisepässe ab dem 01.01.2024

Die Gebühr für Reisepässe wird für Personen ab 24 Jahren von
60 Euro auf 70 Euro erhöht.

Haben Sie Fragen rund um die Ausstellung von Ausweisen und 
Pässen? Wir helfen Ihnen gerne weiter.

Sie erreichen uns unter Tel.: 06659 979-0 oder per Mail: 
buergerbuero@eichenzell.de.

Fundsachen
Im Fundbüro der Gemeinde Eichenzell sind folgende Fundsachen 
abgegeben worden:
• ein Schlüssel (Eichenzell)
• eine Tiertransportbox (Eichenzell)
Auskünfte beim Fundbüro der Gemeinde Eichenzell, Schlossgasse 4, 
36124 Eichenzell, Tel.: 06659 979-42.

Pässe und Ausweise

Bei der Gemeindeverwaltung Eichenzell sind
Personalausweise, die bis zum 29.11.2023
und Reisepässe, die bis zum 22.11.2023

beantragt wurden, eingetroffen.
Bitte bringen Sie die alten Ausweispapiere, falls noch nicht abgegeben, 
beim Abholen mit.

Bürgerbüro geschlossen!
Das Bürgerbüro ist am Samstag, 30. Dezember 2023 
geschlossen.
Wir wünschen Ihnen eine gesegnete Weihnachtszeit und ein
glückliches neues Jahr 2024!

Ihr Bürgerbüro
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Behindertenbeauftragter

 

 

 

 

 

 

Worte zum Jahresende 2023
Das sich zu Ende neigende Jahr 2023 war ein sehr schwieriges und 
trauriges Jahr. Der ganz fürchterliche Russisch-Ukrainische Krieg, der 
menschenverachtende Terrorangriff der Hamas auf Israel, die hohe 
Inflationsrate und die immer noch spürbaren Nachwirkungen aufgrund 
der langen COVID-19-Pandemie haben uns in Schrecken versetzt, immer 
wieder beschäftigt und menschlich oft tief berührt.
Alle Bürger*innen mussten dadurch indirekt auf ganz unterschiedliche 
Weise mit Problemen und Einschränkungen zurechtkommen, die durch 
die so unnützen gewaltsamen Konflikte und Kriege auf dieser eigentlich 
schönen Welt verursacht worden sind. Unbegreiflich und erschreckend, 
welches große menschliche Leid diese kriegerischen Handlungen auf der 
ganzen Welt verursacht haben. Die wirtschaftlichen Auswirkungen dieser 
schweren Kampfhandlungen sind in vielen Lebensbereichen deutlich 
spürbar und bis heute nicht absehbar.
Als ehrenamtlicher Behindertenbeauftragter liegen mir die Belange 
und das Wohlergehen von Menschen mit Behinderungen und unserer 
hochgeschätzten Senioren sehr am Herzen. Der Weltfrieden und die 
soziale Gerechtigkeit sind für mich ebenfalls von großer Wichtigkeit und 
ich würde mir sehr wünschen, dass in unserer Welt irgendwann einmal 
der Idealzustand der Harmonie und des Friedens zwischen allen Staaten 
und Völkern herrschen würde.
In diesen schweren Lebenskrisen wurde erneut ganz deutlich, welchen 
wichtigen Stellenwert die Inklusion in unserem Leben spielt. Die Inklusion 
und Behindertenpolitik sind wichtige Themen, die uns alle betreffen 
sollten. Wenn wir über behinderte Bürgerinnen und Bürger sprechen, 
dann geht es nicht um eine Minderheit in unserer Gesellschaft, sondern 
um einen hohen Bevölkerungsanteil.
Bedauerlicherweise stoßen behinderte Menschen - trotz zahlreicher 
Bemühungen - in vielen Lebensbereichen immer noch auf zahlreiche 
Barrieren und auf Ausgrenzung, obwohl bereits seit 1994 im Artikel 3 
des Grundgesetzes steht, dass kein Mensch wegen seiner Behinderung 
benachteiligt werden darf.
Im Rahmen meiner Tätigkeit als ehrenamtlicher Behindertenbeauftragter 
habe ich seit meiner Wahl, den Schwerpunkt meiner Arbeit auf 
eine möglichst optimale Umsetzung der wichtigen Barrierefreiheit 
gelegt. Durch die tolle Unterstützung der AG Herrenhaus und des 
Kooperationsnetzwerkes „leben und arbeiten in Eichenzell“ haben 
wir bereits im Kernort Eichenzell, im Ortsteil Löschenrod und im 
Ortsteil Rothemann Ortsbegehungen (Barriere-Checks) durchgeführt, 
um vorhandene Barrieren zu finden und darauf hinzuweisen. 
Erfreulicherweise wurden aufgrund unserer Anregungen bereits im 
Kernort einige Barrieren beseitigt und somit die Lebensqualität für 
Menschen mit Einschränkungen nachhaltig verbessert.
Trotz einiger Verbesserungen muss der Abbau von Barrieren in 
der Gesamtgemeinde Eichenzell weiterhin möglichst weit oben 
auf der Agenda stehen. Mit großartiger Unterstützung zahlreicher 
Sozialraumakteure konnten wir auch in diesem Jahr wieder eine große 
Inklusionsveranstaltung durchführen, wo wir durch Aktionen und 
Redebeiträgen auf die Wichtigkeit der Gleichstellung von Menschen mit 
Behinderung aufmerksam machen konnten.

Ehe- und Altersjubilare

Wir gratulieren unseren Jubilaren vom 14.12.2023 bis 20.12.2023

75. Geburtstag
Sieglinde Hillenbrand-Heil, Löschenrod
Manfred Heiner, Eichenzell
Werner Licht, Rönshausen
Christel Luft, Eichenzell

80. Geburtstag
Joannis Somarakis, Eichenzell

90. Geburtstag
Anna Baier, Welkers

Der Gemeindevorstand wünscht auch allen anderen 
Geburtstagskindern und Ehejubilaren, die im genannten Zeitraum 
feiern, Gesundheit und persönliches Wohlergehen!

Smart City

Smart City-Büro Eichenzell
Sie haben Fragen oder wollen sich  
über Smart City informieren?

Dann vereinbaren Sie vorab einen Termin mit uns unter 
smartcity@eichenzell.de oder 06659 979 31.

Smart City-Büro
Gersfelder Straße 2
36124 Eichenzell
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Bedenken erhoben wurden und dass die Einladung zu dieser Sitzung 
ordnungsgemäß erfolgt war.  
Die Abstimmungsergebnisse werden mit Ja : Nein : Enthaltung angegeben.
Tagesordnung:

1. Einbringung der Haushaltssatzung 2024 mit Haushaltsplan, 
Stellenplan und Anlagen

2. Satzungsänderung
hier: X. Änderung der Entwässerungssatzung

3. Informationen
Beratung und Beschlussfassung

TOP 1
Einbringung der Haushaltssatzung 2024 mit Haushaltsplan, 
Stellenplan und Anlagen
Die Haushaltssatzung 2024 mit Haushaltsplan, Stellenplan und Anlagen 
wurde durch den Vorsitzenden des Verbandsvorstandes in der Sitzung 
eingebracht.

TOP 2
Satzungsänderung
hier: X. Änderung der Entwässerungssatzung
Die Verbandsversammlung beschließt die
X. Änderung der

ENTWÄSSERUNGSSATZUNG
(EWS)

(III. Neufassung)
wie folgt:

Abwasserverband „Oberes Fuldatal“
Entwässerungssatzung (EWS)

Aufgrund der §§ 5, 19, 20, 51 und 93 Abs. 1 der Hessischen 
Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom
7. März 2005 (GVBI. I S. 142), zuletzt geändert durch Artikel 2 
des Gesetzes vom 16. Februar 2023 (GVBI. S. 90,93), des § 58 
Wasserhaushaltsgesetz (WHG) vom 31. Juli 2009 (BGBl. I S. 2585) 
zuletzt geändert durch Artikel 5 des Gesetzes vom 3. Juli 2023 (BGBI. 
I Nr. 176), der §§ 37 bis 40 des Hessischen Wassergesetzes (HWG) in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Dezember 2010 (GVBI. I S. 
548), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 28. Juni 2023 
(GVBl. S. 473, 475), der §§ 1 bis 5a, 9 bis 12 des Hessischen Gesetzes 
über kommunale Abgaben (KAG) in der Fassung vom 24. März 2013 
(GVBI. S. 134), zuletzt geändert durch Artikel 4 des Gesetzes vom 20. Juli 
2023 (GVBI. S. 582), der §§ 1 und 9 des Gesetzes über Abgaben für das 
Einleiten von Abwasser in Gewässer (Abwasserabgabengesetz - AbwAG) 
in der Fassung der Bekanntmachung vom 18. Januar 2005 (BGBl. I S.114), 
zuletzt geändert durch Artikel 2 der Verordnung vom 22. August 2018 
(BGBI. I S. 1327) und der §§ 1 und 2 des Hessischen Ausführungsgesetzes 
zum Abwasserabgabengesetz (AbwAGAG) in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 09. Juni 2016 (GVBl. S. 71), zuletzt geändert durch 
Artikel 1 und 2 des Gesetzes vom 25. Mai 2023 (GVBl. S. 357) hat die 
Verbandsversammlung des Abwasserverband „Oberes Fuldatal“ in der 
Sitzung am 14. November 2023 folgende

X. Änderung der
ENTWÄSSERUNGSSATZUNG

(EWS)
(III. Neufassung)

beschlossen:

Artikel 1

§ 10 erhält folgende Fassung:

§ 10 Abwasserbeitrag

(1) Der Abwasserverband „Oberes Fuldatal“ erhebt zur Deckung 
des Aufwands für die Herstellung und Anschaffung, Erweiterung 
und Erneuerung der Abwasseranlagen Beiträge, die nach der 
Veranlagungsfläche bemessen werden. Die Veranlagungsfläche 
ergibt sich durch Vervielfachen der Grundstücksfläche (§ 11) mit dem 
Nutzungsfaktor (§§ 12 bis 14 a).

(2) Der Beitrag beträgt für das Verschaffen einer erstmaligen 
Anschlussmöglichkeit (Schaffensbeitrag)
• an eine Sammelleitung  4,52 €/m² Veranlagungsfläche
• an die Behandlungsanlage   1,55 €/m² Veranlagungsfläche

Durch die zahlreichen Bemühungen und Aktionen des Vereins „leben und 
arbeiten in Eichenzell“, der DRK-Gruppe „Menschen mit Behinderung“, des 
AWO-Quartier Eichenzell, des VdK Ortsverband Eichenzell und durch den 
unermüdlichen Einsatz vieler Sozialraumakteure gelingt Inklusion in der 
familienfreundlichen Gemeinde Eichenzell sehr gut. Ich möchte mich bei 
dieser Gelegenheit bei allen Sozialraumakteuren und sozialen Institutionen 
für ihre so wichtige Arbeit und ihren größtenteils ehrenamtlichen Einsatz 
bedanken.
Ich verneige mich weiterhin vor denjenigen Menschen, die für Behinderte 
Leistungen auf ganz unterschiedliche Weise vollbringen und durch ihren 
unermüdlichen Dienst immer wieder beweisen, wie Inklusion und Fürsorge 
für Mitmenschen gut gelingen kann. In etlichen Pflegeberatungen durfte 
ich auch im Jahr 2023 Bürgerinnen und Bürgern helfen, die aufgrund ihres 
Lebensalters oder einer Behinderung nicht gerade auf der Sonnenseite 
des Lebens stehen und mit ganz unterschiedlichen Problemen im Alltag 
zurechtkommen müssen.
Wir sind in Eichenzell weiterhin auf einem guten Weg, dass sich behinderte 
Menschen aufgehoben und glücklich in unserer Gesellschaft fühlen und dass 
es zwischen behinderten Menschen und Menschen ohne Einschränkungen 
keine oder nur geringen Berührungspunkte gibt.
Gerne stehe ich auch weiterhin im Rahmen meiner persönlichen 
Möglichkeiten allen hilfesuchenden Mitbürgern unterstützend zur Seite. 
Sprechen Sie mich bitte jederzeit an, wenn Sie Hilfe oder meinen Rat 
benötigen.
In Eichenzell möchten wir auch zukünftig jedem Menschen immer wieder 
sagen: Du bist wertvoll, du bist einzigartig, du bist willkommen, wir wollen 
auf dich als Mensch nicht verzichten. Auch das ist Inklusion.
In diesem Sinne wünsche ich Ihnen von Herzen stets gute Gesundheit, 
besinnliche Feiertage und ein glückliches neues Jahr 2024. Wünsche Ihnen, 
dass Sie gesund und sorgenfrei durch alle Lebensbereiche kommen und dass 
Sie weiterhin ein gutes und sorgenfreies Leben in Eichenzell führen können.

Mit den besten Wünschen
Udo Bauch

Ehrenamtlicher Behindertenbeauftragter

Abwasserverband

Protokoll

der öffentlichen Sitzung der 
Verbandsversammlung des Abwasserverbandes 
„Oberes Fuldatal“
am Dienstag, 14. November 2023, um 19:30 Uhr, im Kultursaal des 
Schlösschen in Eichenzell, Schlossgasse 4, 36124 Eichenzell.
Die Vertreter der Verbandsversammlung des Abwasserverbandes 
„Oberes Fuldatal“ sind durch Einladung des Vorsitzenden der 
Verbandsversammlung vom 3. November 2023, unter Angabe der 
Tagesordnungspunkte, des Ortes und des Beginns zur heutigen Sitzung 
zusammenberufen worden.
Da von den zehn Mitgliedern der Verbandsversammlung die 
nachgenannten Mitglieder (mehr als die Hälfte) erschienen sind, war die 
Verbandsversammlung beschlussfähig.
Anwesende:

Vorstand: Bürgermeister Rothmund
Bürgermeister Reinhart

Es fehl(t)en entschuldigt: Bürgermeister Dr. Korell
Vertreter der Verbandsversammlung:
Eichenzell: Joachim Bohl

Dieter Kolb
Anton Eichermüller
Marius Schad
Raphael Witzel

Ebersburg: Lukas Böhm
René Bolz

Gersfeld: Susanne Rahm
Es fehl(t)en entschuldigt: Andreas Maraun

Christoph Weichlein
Verbandsverwaltung: Thomas Seban

Daniel Kraus
Stephan Brauckmann

Der Vorsitzende der Verbandsversammlung eröffnete die Sitzung. 
Er stellte fest, dass gegen das Protokoll der letzten Sitzung keine 
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(3) Ist weder die Zahl der Vollgeschosse noch die Gebäudehöhe 
(Traufhöhe), sondern nur eine Baumassenzahl festgesetzt, ist sie 
durch 3,5 zu teilen, wobei Bruchzahlen kauf- männisch auf volle 
Zahlen auf- oder abgerundet werden. Das Ergebnis gilt als Zahl der 
Vollgeschosse.

(4) Bei Grundstücken, für die der Bebauungsplan

a) Gemeinbedarfsflächen ohne Festsetzung der Anzahl der 
Vollgeschosse oder anderer Werte, anhand derer die Zahl der 
Vollgeschosse nach Abs. 2 und 3 festgestellt werden könnte, 
vorsieht, gilt 1,25,

b) nur gewerbliche Nutzung ohne Bebauung festsetzt oder bei 
denen die zulässige Bebauung im Verhältnis zu dieser Nutzung 
untergeordnete Bedeutung hat, gilt 1,0,

c) nur Friedhöfe, Freibäder, Sportplätze sowie sonstige Anlagen, 
die nach ihrer Zweckbestimmung im Wesentlichen nur in 
einer Ebene genutzt werden können, gestattet, gilt für die 
bebaubaren Teile dieser Grundstücke 1,0, für die Restfläche 0,1,

d) nur Garagen oder Stellplätze zulässt, gilt 0,5
e) landwirtschaftliche Nutzung festsetzt, gilt 0,1,
f) Dauerkleingärten festsetzt, gilt 0,5,
g) Kirchengebäude oder ähnliche Gebäude mit religiöser 

Zweckbestimmung festsetzt, gilt 1,25

als Nutzungsfaktor.
(5) Sind für ein Grundstück unterschiedliche Vollgeschosszahlen, 

Gebäudehöhen (Traufhöhen) oder Baumassenzahlen festgesetzt, ist 
der Nutzungsfaktor nach dem höchsten festgesetzten Wert für die 
gesamte Grundstücksfläche im beplanten Gebiet zu ermitteln.

(6) Enthält der Bebauungsplan keine Festsetzungen über die Anzahl 
der Vollgeschosse o- der der Gebäudehöhe (Traufhöhe) oder der 
Baumassenzahlen, anhand derer sich der Nutzungsfaktor ermitteln 
lässt, gelten die Vorschriften für den unbeplanten Innenbereich nach 
§ 14 entsprechend.

Artikel 5

§ 14 erhält folgende Fassung:
§ 14 Nutzungsfaktor im unbeplanten Innenbereich

(1) Im unbeplanten Innenbereich wird zur Bestimmung des 
Nutzungsfaktors auf die Höchstzahl der tatsächlich vorhandenen 
Vollgeschosse abgestellt. Sind Grundstücke unbebaut, wird auf 
die Höchstzahl der in ihrer unmittelbaren Umgebung vorhandenen 
Vollgeschosse abgestellt.

(2) Ist im Bauwerk kein Vollgeschoss vorhanden, gilt als Zahl der 
Vollgeschosse die tatsächliche Gebäudehöhe (Traufhöhe), geteilt 
durch 3,5, für insgesamt gewerblich oder industriell genutzte 
Grundstücke; durch 2,2 für alle in anderer Weise baulich genutzte 
Grund- stücke. Bruchzahlen werden hierbei kaufmännisch auf volle 
Zahlen auf- oder abgerundet.

(3) Die in § 12 Abs. 1 festgesetzten Nutzungsfaktoren je Vollgeschoss 
gelten entsprechend.

(4) Bei Grundstücken, die

a) als Gemeinbedarfsflächen unbebaut oder im Verhältnis zu ihrer 
Größe untergeordnet bebaut sind (z. B. Festplatz u. ä.), gilt 0,5,

b) nur gewerblich ohne Bebauung oder mit einer im Verhältnis 
zur gewerblichen Nutzung untergeordneten Bebauung genutzt 
werden dürfen, gilt 1,0,

c) nur Friedhöfe, Freibäder, Sportplätze sowie sonstige Anlagen, 
die nach ihrer Zweckbestimmung im Wesentlichen nur in einer 
Ebene genutzt werden können, gilt für die bebauten Teile dieser 
Grundstücke 1,0, für die Restfläche 0,1,

d) wegen ihrer Größe nur mit Garagen bebaut, als Stellplatz oder 
in ähnlicher Weise genutzt werden können, gilt 0,5,

e) mit Kirchengebäuden oder ähnlichen Gebäuden mit religiöser 
Zweckbestimmung bebaut sind, gilt 1,25

als Nutzungsfaktor.

Artikel 6

§ 14a wird neu aufgenommen
§ 14 a Nutzungsfaktor in Sonderfällen

(1) Bei gänzlich unbebauten - aber dennoch angeschlossenen – 
Außenbereichsgrund-stücken gilt als Nutzungsfaktor 0,5 (bezogen 
auf die gemäß § 11 Abs. 3 ermittelte Grundstücksfläche).

(2) Bei bebauten Außenbereichsgrundstücken bestimmt sich der 
Nutzungsfaktor (bezogen auf die gemäß § 11 Abs. 3 ermittelte 
bebaute Fläche) nach den Regelungen des § 14 Abs. 1 bis 3.

(3) Besteht nur die Möglichkeit Niederschlagswasser abzunehmen wird 
ein Drittel, bei alleiniger Abnahmemöglichkeit des Schmutzwassers 
werden zwei Drittel und bei der Abnahmemöglichkeit von 
Schmutzwasser und Niederschlagswasser von befestigten Hof- 
und Anschlussflächen werden 85 % der nach den nachfolgenden 
Vorschriften (§§ 11 bis 14 a) ermittelten Veranlagungsflächen 
zugrunde gelegt.

Artikel 2

§ 11 erhält folgende Fassung:
§ 11 Grundstücksfläche

(1) Als Grundstücksfläche im Sinne von § 10 Abs. 1 gilt bei 
Grundstücken im Bereich eines Bebauungsplans grundsätzlich die 
Fläche des Grundbuchgrundstücks; Teilflächen, die im Außenbereich 
liegen und unbebaut oder nicht abwasserbeitragsrechtlich bevorteilt 
sind, bleiben unberücksichtigt. Sind diese Flächen teilweise bebaut 
oder abwasserbeitragsrechtlich bevorteilt, gilt Abs. 3 entsprechend. 
Für Teilflächen, die im unbeplanten Innenbereich liegen, gilt Abs. 2 
entsprechend.

(2) Wenn ein Bebauungsplan nicht besteht, gilt

a) bei Grundstücken im Innenbereich grundsätzlich die Fläche des 
Grundbuchgrundstücks,

b) bei Grundstücken im Innenbereich, die in den Außenbereich 
hineinragen, regelmäßig die Fläche zwischen der 
Erschließungsanlage im Innenbereich und einer Linie, die im 
gleichmäßigen Abstand von 50 m dazu verläuft.

Überschreitet die bauliche oder gewerbliche Nutzung des 
Grundstücks die in Satz 1 bestimmte Tiefe, ist zusätzlich die 
übergreifende Fläche zwischen der Erschließungsanlage und 
einer Linie, die im gleichmäßigen Abstand verläuft, die der über- 
greifenden Bebauung oder gewerblichen Nutzung entspricht, dem 
Innenbereich zuzurechnen. Dies gilt auch dann, wenn die Bebauung, 
gewerbliche oder sonstige Nutzung erst bei oder hinter der 
Begrenzung von 50 m beginnt.

(3) Bei Grundstücken im Außenbereich gilt die bebaute oder gewerblich 
genutzte/aufgrund einer Baugenehmigung bebaubare oder 
gewerblich nutzbare Fläche einschließlich einer Umgriffsfläche in 
einer Tiefe von 25 m - vom jeweils äußeren Rand der baulichen oder 
gewerblichen Nutzung/Nutzbarkeit gemessen. Gänzlich unbebaute 
oder gewerblich nicht genutzte Grundstücke, die tatsächlich an 
die öffentliche Einrichtung angeschlossen sind, werden mit der 
angeschlossenen, bevorteilten Grundstücksfläche berücksichtigt.

Artikel 3

§ 12 erhält folgende Fassung:
§ 12 Nutzungsfaktor bei Bestehen einer Satzung nach § 34 Abs. 4 
BauGB
Enthält eine Satzung nach § 34 Abs. 4 BauGB Festsetzungen nach
§ 9 Abs. 1, 3 und 4 BauGB, gelten die Regelungen des § 13 für die 
Ermittlung des Nutzungsfaktors entsprechend; ansonsten sind die 
Vorschriften des § 14 anzuwenden.

Artikel 4

§ 13 erhält folgende Fassung:
§ 13 Nutzungsfaktor in beplanten Gebieten

(1) Der Nutzungsfaktor in beplanten Gebieten bestimmt sich nach der 
Zahl der im Bebauungsplan festgesetzten Vollgeschosse. Hat ein 
neuer Bebauungsplan den Verfahrensstand des § 33 Abs. 1 Nr. 1 
BauGB erreicht, ist dieser maßgebend. Werden die Festsetzungen 
des Bebauungsplans überschritten, ist die genehmigte oder 
vorhandene Zahl der Vollgeschosse, Gebäudehöhe (Traufhöhe) oder 
Baumassenzahl zugrunde zu legen.
Der Nutzungsfaktor beträgt:
a) bei eingeschossiger Bebaubarkeit 1,0,
b) bei zweigeschossiger Bebaubarkeit 1,25,
c) bei dreigeschossiger Bebaubarkeit 1,5,
d) bei viergeschossiger Bebaubarkeit 1,75.
Bei jedem weiteren Vollgeschoss erhöht sich der Nutzungsfaktor um 
0,25.

(2) Ist nur die zulässige Gebäudehöhe (Traufhöhe) festgesetzt, gilt als 
Zahl der Vollgeschosse die höchst zulässige Höhe geteilt durch 2,2, 
wobei Bruchzahlen kaufmännisch auf- oder abgerundet werden. In 
Gewerbe-, Industrie- und Sondergebieten i. S. v. § 11 BauNVO erfolgt 
die Teilung in Abweichung zu Satz 1 durch 3,5.
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Sport-Coach

 

 

 

 

Herrenhaus

Ob Anfragen, Reservierungen, Einladungen, Arbeits- 
angebote, neue Ideen und sonstiges Engagement… 

Ich freue mich auf Ihren Anruf oder Ihre Mail:

Felix Beusch Herrenhaus, 

Am Hof 12, 36124 Eichenzell

Telefon  0 66 59. 9 99 48-13

f.beusch@antonius.de

K
o
n
t
a
k
t

AWO-Quartier Eichenzell

Adresse  Am Riedrain 9a, 36124 Eichenzell

Telefon  06659 9868545

Mobil  0160 90871899

E-Mail Andrea.Tabaka@awo-nordhessen.de

Quartiersmanagerin

Andrea Tabaka

Um telefonische 
Terminvereinbarung 
wird gebeten.

Beratungszeiten im Husarenkeller

Mittwoch  14.00 - 16.00 Uhr
Donnerstag  10.00 - 12.00 Uhr

(3) Geht ein Grundstück vom Innenbereich in den Außenbereich über, so 
gelten die Nutzungsfaktoren der §§ 12 bis 14 für das Teilgrundstück 
im Innenbereich jeweils entsprechend.

Artikel 7

§ 16 erhält folgende Fassung:
§ 16 Entstehen der Beitragspflicht

(1) Wird ein Beitrag für das Verschaffen der erstmaligen 
Anschlussmöglichkeit erhoben, so entsteht die Beitragspflicht, sobald 
das Grundstück an die Einrichtung angeschlossen werden kann.

(2) Im Übrigen entsteht die Beitragspflicht mit der Fertigstellung der 
beitragsfähigen Erneuerungs-/Erweiterungsmaßnahme. Im Fall einer 
Teilmaßnahme entsteht die Beitragspflicht mit der Fertigstellung des 
Teils.

Artikel 8

§ 39 erhält folgende Fassung:
§ 39 In-Kraft-Treten
Die X. Änderung der Entwässerungssatzung (EWS) des 
Abwasserverbades „Oberes Fuldatal“ (III. Neufassung) tritt am
1. Januar 2024 in Kraft.
Abstimmung: 8 : 0 : 0

TOP 3
Informationen
Kläranlage Löschenrod
Bericht der Verwaltung zum Stand der Baumaßnahme und der 
Kostenentwicklung
Innerörtliche Erschließung NBG Hattenhofer Weg
Bericht der Verwaltung zum Stand der Baumaßnahme

Joachim Bohl, Vorsitzender der Verbandsversammlung
Raphael Witzel, Mitglied der Verbandsversammlung

Marius Schad, Mitglied der Verbandsversammlung
Thomas Seban, Schriftführer

Heimatmuseum/Egerländer Heimatstube

Besuche und Führungen 
donnerstags von 16:00 Uhr bis 18:00 Uhr

Gruppen ab 5 Personen nur nach vorheriger Anmeldung.

Termine außerhalb der Öffnungszeiten nach telefonischer Vereinbarung.

Heimatmuseum Eichenzell
Museumsleiter: Norbert Hahnel
(01 71) 18 18 601
heimatmuseum@eichenzell.de

Egerländer Heimatstube
Leiter: Dieter Kolb
(06 61) 90 19 72 30
egerlaender-heimatstube@eichenzell.de

Munkenstraße 1, 36124 Eichenzell

Gemeindebüchereien

Gemeindebüchereien
Eichenzell, Munkenstraße 1

dienstags  18:00 Uhr - 19:00 Uhr | donnerstags 16:00 Uhr - 18:00 Uhr

Kerzell, Mühlenstraße 22 (Bürgerhaus) 

dienstags 18:00 Uhr - 19:00 Uhr

Foto: Hans Pfleger
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Regionalforum Südwest

Regionalmanagement

Beratung von potenziellen Projektträgern
Unterstützung bei der Förderantragstellung
Mitarbeit an der Umsetzung des  
Regionalen Entwicklungskonzepts
Interessenvertretung des Regionalforums
Öffentlichkeitsarbeit

Stefan Hesse  
Regionalmanager
Rabanusstr. 33 · 36037 Fulda
Telefon  0661 2509908
Fax  0661 2509940
E-Mail  info@rffs.de
Internet  www.rffs.de

Bad Salzschlirf    Eichenzell    Flieden    Hosenfeld    Großenlüder    Kalbach    Neuhof

Bereitschaftsdienste

Notdienst
Rettungsdienst/Notarzt 112
Krankentransport (0661) 19222
Feuerwehr 112
Gemeindebrandinspektor
Martin Fischer (06659) 915 0100
Polizei 110
Polizeipräsidium Osthessen
mit Kriminal- u. Polizeidirektion (0661) 105-0

ÄBD Ärztlicher 
Bereitschaftsdienst Hessen

Tel. 116 117 (ohne Vorwahl) rund um die Uhr besetzt!
Benötigen Sie ärztliche Hilfe zu sprechstundenfreien Zeiten?
Zu folgenden Uhrzeiten ist ein Arzt oder eine Ärztin in der 
Bereitschaftsdienstzentrale erreichbar:
Klinikum Fulda, Pacelliallee 4, 36043 Fulda
Montag bis Donnerstag: 19:00 - 00:00 Uhr
Freitag: 14:00 - 07:00 Uhr
Samstag: 07:00 - 07:00 Uhr (24 Stunden)
Sonntag: 07:00 - 00:00 Uhr
Feiertage und Brückentage: 07:00 - 07:00 Uhr (24 Stunden)
Folgt auf einen Feiertag ein Werktag, ist die ÄBD-Zentrale am Feiertag 
nur bis 0:00 Uhr geöffnet.

Aus dem Landkreis

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Werden Sie    
Kinder- 

Tagespflegeperson 

 Haben Sie Interesse? 

 Melden Sie sich bei den Fachstellen für 
Kindertagespflege! 

 Wir freuen uns, mit Ihnen ins Gespräch zu 
kommen. 

 
 

 
 
 

Landkreis Fulda: 

Frau Katrin Kister 

tagespflege@landkreis-

fulda.de 

Stadt Fulda: 

Frau Kristin Wald 

tagespflege@fulda.de 

Foto: Hans Pfleger










































































































